
 GEMEINDEVERWALTUNG GRAFSCHAFT 

 KREIS AHRWEILER 
 
 

 
 

 

Hausadresse: 

Ahrtalstr. 5 
53501 Grafschaft-Ringen  
e-Mail: 
info@gemeinde-grafschaft.de 

Postfachadresse: 

Postfach 53 
53499 Grafschaft 

Sprechzeiten: 

Montag bis Freitag 
von 8:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag 
von 14:00 bis 18:00 Uhr 

Konten der Gemeindekasse: 

Raiffeisenbank Voreifel eG 
IBAN DE50 3706 9627 5100 0280 10 
Kreissparkasse Ahrweiler 
IBAN DE29 5775 1310 0000 8600 15 

 

 
BIC GENODED1RBC 
 
BIC MALADE51AHR 

 

 

 

Durchwahl:  0 26 41 / 80 07 - 49 

Zentrale:  0 26 41 / 80 07 - 0 

Telefax:  0 26 41 / 80 07 - 83 

 

Auskunft erteilt: 

      

 

Zimmer 

Jugendbüro 

e-Mail: 

info@jugend-grafschaft.de 

Bei Antwort bitte angeben 
 
Unser Zeichen Ihre Nachricht Ihr Zeichen Grafschaft-Ringen 

                  29.04.2026 

 

Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung 
Workshop: Skateboarding am 13.06.2026 
 
Teilnehmer/in: _______________________________________________________  
 
1. Gefahrenhinweis und Eigenverantwortung 
Mit der Anmeldung bestätige ich, dass mir die spezifischen Risiken des Skateboardfahrens bekannt sind. 
Skateboarding ist eine Sportart, bei der es trotz sachgemäßer Anleitung und Sicherheitsvorkehrungen zu 
Stürzen und schweren Verletzungen kommen kann. Die Teilnahme erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr. 
 
2. Haftungsausschluss 
Ich stelle die Übungsleiter sowie den Verein die AHRche e.V. von jeglichen Haftungsansprüchen für 
Personen- und Sachschäden frei, sofern diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der 
Verantwortlichen beruhen. Dieser Verzicht gilt insbesondere für Regressansprüche und 
Entschädigungsforderungen. 
 
3. Hilfestellung und Körperkontakt 
Mir ist bekannt und ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Übungsleiter zur Absicherung und 
Hilfestellung (z. B. beim Erlernen neuer Tricks oder zur Sturzvermeidung) das Kind nach Rücksprache an der 
Hand oder am Arm führen bzw. halten. 
 
4. Ausrüstung 
Ich trage die alleinige Verantwortung für die Sicherheit und den technischen Zustand der mitgebrachten 
Ausrüstung (Skateboard, Helm, Protektoren). Der Veranstalter übernimmt keine Prüfung der privaten 
Ausrüstung auf deren Funktionstüchtigkeit. 
 
5. Versicherungsschutz 
Es wird empfohlen, für einen ausreichenden privaten Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz zu sorgen. 
 
Ort, Datum: ____________________ 
 
Unterschrift Personensorgeberechtigte(r)  ______________________________________ 

Gemeindeverwaltung  Postfach 53  53499 Grafschaft Ringen 
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− 

⎯ 


